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1 Zweck

Diese Arbeitsanweisung enthält zusätzliche, weiterführende Bestimmungen zur AA 12.01 
"Reinigung und Entkeimung, Abfälle" für Betriebe, welche nach einer LMS-Norm zertifiziert 
sind. 

2 Geltungsbereich 

Gilt für die Reinigung und Entkeimung im gesamten Betrieb und für die Behandlung von Ab-
fällen. 

3 Einrichtungen zum Waschen 

1 Die Einrichtungen zum Waschen von Milchgeschirr und Geräten sowie allgemeine 
Wascheinrichtungen sind vom Produktionsbereich räumlich getrennt.  

2 Wo es keine räumliche Trennung der Waschgelegenheiten vom Produktionsbereich gibt, 
werden die Reinigungs- und die Fabrikationshandlungen zeitlich getrennt. In den Arbeits-
abläufen wird darauf geachtet, die Gefahr der Kontamination gering zu halten. 

4 Abfälle 

1 Die Abfallbehälter sind deutlich mit der Aufschrift «Abfall» gekennzeichnet. 

2 Die Abfallbehälter werden täglich in einen sich ausserhalb der Hygienezonen 1 und 2 be-
findenden Container geleert und anschliessend gereinigt. 

5 Änderungen 

In diesem Abschnitt sind alle wesentlichen Änderungen zur Vorversion aufgeführt. 

Abschnitt Änderungen / Grund 

n
e
u

 
e
n

tf
ä
ll
t 

e
rg

ä
n

zt
 

Seite 1, Abs. 4 Entsorgung der Abfälle, bisher in AA 04.02 geregelt   X 

6 Mitgeltende Dokumente 
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